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Geltungsbereich 

Die vom Airportparkcenter angebotenen Leistungen unterliegen den nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültige Fassung. 

Mit der Annahme des Parkscheins und/oder mit Einfahren in die Parkgarage kommt 
zwischen der Firma Airportparkcenter und dem Mieter ein Mietvertrag über einen 
Stellplatz für einen Kraftfahrzeug zu den hier genannten Bedingungen zustande. Der 
Mieter erklärt mit der Annahme des Parkscheins oder mit Einfahren in die Parkgarage 
sein Einverständnis mit der Geltung der vorliegenden Kfz-Einstellbedingungen, die er 
auch durch Aushang zur Kenntnis genommen hat. Weder Bewachung noch Verwahrung 
ist Gegenstand dieses Vertrages. 
Airportparkcenter übernimmt keine Obhut oder besondere Fürsorgepflichten für die vom 
Mieter eingebrachten Sachen. Im Parkgelände darf nur im Schritttempo gefahren werden.  
Fahrzeuge dürfen nur innerhalb der markierten Stellplätze abgestellt werden. 
Airportparkcenter ist berechtigt, außerhalb dieser Flächen, insbesondere auf den 
Verkehrsflächen, geparkte Kfz kostenpflichtig zu entfernen. In der Parkgarage gelten die 
Bestimmungen der StVO entsprechend, soweit nicht nachstehend Sonderregelungen 
bestimmt werden. Der Mieter hat die Verkehrszeichen und sonstigen 
Benutzungsbestimmungen zu beachten Der Vertrag endet mit der Ausfahrt. 
 
 
Sicherheitsvorschriften 
 
Das Rauchen und die Verwendung von Feuer sowie das Betanken von Fahrzeugen, die 
Lagerung von Sachen jeglicher Art (insbesondere von Reifen, Fahrrädern usw.), von 
Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen sowie leeren Betriebsstoffbehältern, 
das Ausprobieren oder Laufenlassen des Motors im Stand, das Abstellen von 
Fahrzeugen mit undichtem Tank oder Motor ist ausdrücklich untersagt. 

 
Mit einer Buchung erwirbt der Kunde das Recht zur Einstellung seines Kraftfahrzeuges in 
die von Airportparkcenter bewirtschafteten Parkflächen. Airportparkcenter verpflichtet 
sich, dem Kunden einen Stellplatz zu Verfügung zu stellen. 
 
Airportparkcenter bietet potenziellen Flugpassagieren die Möglichkeit, mit eigenem 
Fahrzeug zum Flughafen Frankfurt zu kommen und das Fahrzeug während ihrer 
Abwesenheit auf einem bewachten Parkplatz gegen ein Entgelt abzustellen. Damit ist in 
der Regel ein unentgeltlicher Shuttle-Service direkt zum und vom Flughafen verbunden. 
 
 
Auf dem Gelände der Betreiberfirma gelten weiterhin die allgemeinen 
Verkehrsvorschriften. Der Mieter hat auch die Anordnung des Betreiberfirmenpersonals 
zu beachten. Nach erfolgter Einstellung des Fahrzeugs ist der Mieter verpflichtet, das 
Fahrzeug ordnungsgemäß zu verschließen und verkehrsüblich zu sichern. 
 



Für bestehende Forderungen aus dem Mietvertrag hat Airportparkcenter ein gesetzliches 
Pfandrecht am eingestellten Fahrzeug einschließlich des entsprechenden Zubehörs. 
Airportparkcenter ist andererseits berechtigt, die eingestellten Fahrzeuge auf Kosten und 
Gefahr des entsprechenden Mieters vom Betreiberfirmengrundstück entfernen zu lassen, 
wenn zum Beispiel – der Mietvertrag beendet ist; – ein eingestelltes Fahrzeug durch 
Mängel eine allgemeine Gefahr darstellt (z.B. undichter Tank); – ein eingestelltes 
Fahrzeug polizeilich nicht zugelassen ist oder während der Vertragsdauer durch die 
Behörden aus dem Verkehr gezogen wurde; – das Fahrzeug unberechtigt abgestellt 
wurde. Der Mieter haftet für ein eingestelltes Fahrzeug bei Ölverlust und für alle durch 
sein Kraftfahrzeug verursachten Verunreinigungen. 
 
Haftung 
 
Airportparkcenter haftet für alle durch sie, ihre Angestellten oder Erfüllungsgehilfen 
schuldhaft verursachten Schäden aufgrund der gesetzlichen Haftungsbestimmungen. 
Jegliche weitere Haftung ist ausgeschlossen. Der Kunde stellt Airportparkcenter insoweit 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. Bei leichter Fahrlässigkeit tritt eine 
Schadenhaftung nur dann ein, wenn diese auf Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder einer Kardinalpflicht in einer den Vertragszweck gefährdenden Weise 
zurückzuführen ist. In diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren 
vertragstypischen Schaden begrenzt. 
 
Ebenso stellt der Kunde Airportparkcenter frei bei Schäden höherer Gewalt sowie bei 
Schäden durch innere und äußere Unruhen, Kriegsereignisse und elementare 
Naturkräfte. Die Höchstersatzleistung je Fahrzeug beträgt EUR 10.000,-. Ein 
Ersatzanspruch des Kunden entfällt dann, wenn dieser den Schaden zwecks 
Schadensfeststellung nicht vor Verlassen der Parkfläche dem Aufsichtspersonal  
gemeldet hat. Airportparkcenter haftet nicht für Beschädigung und Zerstörung von 
Kraftfahrzeugen einschl. deren Inhalte und Ladungen, die durch Handlungen Dritter, z.B. 
durch andere Mieter oder sonstige Personen, verursacht worden sind. Dies gilt auch für 
Entwendungen und Abhandenkommen von Kraftfahrzeugen, Fahrzeugteilen, 
Fahrzeuginhalt (z.B. Autoradio, Autotelefon, persönliche Wertgegenstände, Computer, 
Fotoausrüstung, Sportausrüstung und ähnlichen Gegenständen) und -ladung. 
Beschädigungen sind der Betreiberfirma unverzüglich mitzuteilen. Airportparkcenter ist 
mit größter Sorgfalt bemüht, den Kunden rechtzeitig zu einer mitgeteilten Abflugzeit zum 
Flughafen Frankfurt zu befördern. Die Rechtzeitigkeit der Ankunft ist nicht 
Vertragsgegenstand. 

Mit dem Befahren des Airportparkcenter Betriebsgeländes versichert der Kunde, dass der 
Fahrer im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und das Fahrzeug den gesetzlich 
vorgeschrieben Versicherungsschutz bis zum Verlassen des Betriebsgeländes besitzt. 
Auf Verlangen sind dem Mitarbeiter von Airportparkcenter und Erfüllungsgehilfen 
Fahrerlaubnis und Fahrzeugschein vorzulegen. In geeigneten Fällen kann auch der 
Nachweis ausreichenden Versicherungsschutzes verlangt werden.  
Können die vorgezeichneten Dokumente nicht vorgelegt werden, ist Airportparkcenter 
berechtigt, die Vertragserfüllung abzulehnen. In diesen Fällen hat der Kunde keinen 
Anspruch auf Schadenersatz. 

Falls sich eine Vorschrift dieser Vereinbarung dem geltenden Recht zufolge als ungültig 
oder nicht durchsetzbar herausstellen sollte, wird die ungültige oder nicht durchsetzbare 
Bestimmung durch eine solche gültige, durchsetzbare Bestimmung ersetzt der Absicht 



der ursprünglichen Bestimmung am nächsten kommt. Die übrigen Bestimmungen bleiben 
weiterhin gültig. 

Der Kunde hat sein Fahrzeug in der vorgesehenen Markierung zu parken und zwar in der 
Weise, dass jederzeit das ungehinderte Ein- und Ausparken auf den benachbarten 
Einstellplätzen möglich ist. Soweit dem Kunden ein bestimmter Einstellplatz zugewiesen 
ist, ist der Kunde verpflichtet, sein Fahrzeug ausschließlich auf dem vorgegebenen 
Einstellplatz zu parken. Verstößt der Kunde gegen die Bestimmung, sein Fahrzeug auf 
dem zugewiesenen Einstellplatz zu parken, so ist Airportparkcenter berechtigt, das falsch 
geparkte Fahrzeug durch geeignete Maßnahmen auf Kosten des Kunden zum 
zugewiesenen Einstellplatz zu verbringen bzw. nötigenfalls kostenpflichtig abschleppen 
zu lassen, insbesondere bei behinderndem Abstellen des Fahrzeuges. Das 
Betriebsgelände und seine Einrichtungen sind pfleglich und sachgemäß zu behandeln. Im 
Falle der Beschädigung werden die entstandenen Kosten dem Kunden nach Beseitigung 
in Rechnung gestellt. Dem Kunden ist es untersagt, auf dem Betriebsgelände 
Reparaturen vorzunehmen (Ausnahme: durch autorisierte Pannennotdienste), Fahrzeuge 
zu waschen oder zu reinigen, Kühlwasser, Kraftstoffe oder Öle abzulassen bzw. im 
Fahrzeug befindlichen Müll auf dem Betriebsgelände zu entsorgen. Verunreinigungen, die 
der Kunde zu vertreten hat, sind unverzüglich und ordnungsgemäß durch diesen zu 
beseitigen. Anderenfalls ist Airportparkcenter berechtigt, diese Verunreinigungen auf 
Kosten des Kunden zu beseitigen. Im Falle der Verunreinigung des Bodens oder des 
Grundwassers muss die Beseitigung durch ein autorisiertes Fachunternehmen auf 
Kosten des Kunden erfolgen.  
Unabhängig vom Verschulden haftet der Kunde für alle Schäden, die infolge technischer 
Defekte durch das von ihm oder von ihm beauftragte Dritte auf dem Betriebsgelände von 
Airportparkcenter verbrachte Fahrzeug verursacht werden (z. B. Ölverlust, Explosion, 
Kühlwasserverlust). Dies gilt auch dann, wenn derartige Defekte nicht in dem 
Zustandbericht über das Fahrzeug aufgenommen worden sind oder bislang unbekannt 
waren. Der Kunde tritt eigene Ansprüche gegen Dritte oder Versicherungen aus einem 
Schadensfall im Voraus an Airportparkcenter ab, soweit Airportparkcenter aus einem 
solchen Schadenereignis ihrerseits in Anspruch genommen wird. 
 
Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist Frankfurt 
 


